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1. Statistisches über die Arbeit im EU-Parlament 
 
 
Am 7. Juni 2009 wurde Mag. Franz Obermayr zum Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
gewählt. Seine Leistungsbilanz und sein Ranking im Vergleich zu den weiteren EU-Parlamentariern 
sprechen für sich. 
 
 
 
Statistische Eckdaten nach einem Jahr Tätigkeit im EU-Parlament (Stand: 14.6.2010): 
 

Anwesenheit bei Plenartagen 51 von 53 96% Anwesenheit 

Parlamentarische Anfragen 54  

Reden im Plenum 106  

Schriftliche Erklärungen 3  

 
 
 
Im Gesamtvergleich mit allen 736 EU-Parlamentariern  nimmt MEP Franz Obermayr Rang 13 ein 
und liegt gemeinsam mit Abg. Andreas Mölzer an der Spitze der 17 österreichischen EU-
Abgeordneten. 
 
Franz Obermayr ist als einziger Österreicher Mitglied im Ausschuss für Regionale Entwicklung (REGI) 
und Mitglied der Delegation für Beziehungen zum Iran. Weiters ist er stellvertretendes Mitglied im 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) und in den Ausschüssen für 
parlamentarische Kooperation mit zentralasiatischen Staaten (Kirgistan, Usbekistan etc.). 



 

 

3 

 

2. Politische Schwerpunkte 

 
 
a.) Regionalausschuss 
 
 
Heranführungshilfe an die Türkei muss gestoppt werden 
 
Seit 2002 unterstützt die EU finanziell die „Bemühungen“ der Türkei zu einem EU-Beitritt, wobei die 
jährliche Ausstattung sukzessive erhöht wurde. Zwischen 2007 und 2013 lukriert die Türkei 4,84 
Milliarden Euro, was durchschnittlich 800 Mio. im Jahr entspricht.  
 
Der neueste Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes stellte bei der Heranführungshilfe für 
die Türkei fest, dass Gelder ohne ausreichend konkrete Zielsetzungen und Leistungsindikatoren 
investiert werden. Die Kommission hat keine klaren strategischen Vorgaben, die Gelder werden völlig 
planlos und nicht konstruktiv verwendet. Trotz dieser Geldspritzen verzeichnet die Türkei mehr 
Rückschritte als Fortschritte. Die EU-Bürger, die mehrheitlich gegen einen Beitritt sind, müssen 
bezahlen. Zuständig ist in der Kommission unter anderem die Generaldirektion REGIO, weshalb 
Obermayr bereits mehrfach im Regionalausschuss massive Kritik an den Vorbeitrittszahlungen übte. 
 
 
 
Griechenland: Erst Strukturen verbessern – dann Regionalförderungen 
 
In der Aprilsitzung des Regionalausschusses kritisierte Abg. Obermayr Hahns Beteuerungen, er wolle 
die Regionalförderungen an Griechenland in selber Höhe beibehalten. Griechenland hat bereits seit 
Jahren als Nettoempfänger überproportional von EU-Förderungen profitiert. 
Trotzdem ist es nicht gelungen die Volkswirtschaft effizient und nachhaltig anzukurbeln. 
Griechenland ist momentan ein Fass ohne Boden; ohne vorangehende Struktur- und 
Verwaltungsreform versickern die Fördergelder im Chaos! 
 
 
 
Kofinanzierung beibehalten – EU darf keine reine Transferunion werden! 
 
Mit einem Budget von 350 Mrd. Euro werden im Zeitraum 2007-2013 ca. zwei Mio. regionale 
Entwicklungsprojekte kofinanziert, das heißt die EU übernimmt einen Teil der Kosten. Die konkrete 
Rate bewegt sich je nach Land zwischen 50 und 85 %. In Zeiten der Krise werden in besonders 
betroffenen Regionen, vor allem in Osteuropa, Vorauszahlungen geleistet.  
 
Abg. Obermayr vertritt im Regionalausschuss das strenge Prinzip der Kofinanzierung, da die EU nicht 
zu einer Transferunion von Westen nach Osten verkommen darf. Werden die Regelungen aufgrund 
der Krise gelockert, muss die Evaluierung der geförderten Projekte umso strenger und genauer 
erfolgen, dies auch im Hinblick auf die ohnedies hohe Fehlerrate bei den Regionalförderungen. 
 
 
 
Die Zukunft der Kohäsionspolitik – Beibehaltung der Ziel2 Regionen 
 
Gerade auf regionaler und lokaler Ebene ist die Nähe zu den Bürgern sowie den spezifischen 
Problemen und Herausforderungen gegeben. Dies betrifft alle Regionen der EU, auch die 
sogenannten Ziel2 Regionen, die unter dem Titel „Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ gefördert 
werden. Pläne, nur mehr die ärmsten Regionen der EU mit Geld auszustatten, sind ein falscher 
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Ansatz, weil sich jede Region nach Maßgabe ihrer speziellen Struktur entwickeln und gefördert 
werden sollte. In der EU sind 2/3 aller Regionen Ziel2 Gebiete, in Österreich alle Bundesländer bis auf 
das Burgenland. Obermayr setzt sich im Ausschuss gegen eine Streichung von Ziel2 ein, welche 
gravierende Auswirkungen hätte. 
 

 
 
 
Hilfe zur Selbsthilfe – Keine ständige EU-Katastrophenschutztruppe 
 
Selbstverständlich gilt es dort, wo es Sinn macht, grenzüberschreitend beim Katastrophenschutz 
zusammenzuarbeiten. Abgeordneter Obermayr spricht sich jedoch gegen eine im Regionalausschuss 
diskutierte ständige EU-Katastrophentruppe aus. Vielmehr sollte man bewährte Verfahren 
austauschen, um so „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben. Anreize dazu will Obermayr im Jahr der 
Freiwilligentätigkeit 2011 schaffen und die wichtige Rolle der österreichischen freiwilligen 
Feuerwehren hervorheben. Österreich ist in der EU Spitzenreiter, was den Anteil der freiwillig 
Engagierten in der Bevölkerung betrifft! 
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franz.obermayr@europarl.europa.eu 
Donauraumstrategie 
 
Die Donau ist als zweitgrößter Fluss in Europa in topographischer, ökologischer, wirtschaftlicher und 
kultureller Hinsicht für die angrenzenden Länder von entscheidender Bedeutung. 
Sie verbindet unmittelbar 8 Staaten und 4 Hauptstädte und war immer schon nicht nur eine Grenze 
sondern vor allem eine Brücke und wichtige Verbindung zwischen den Völkern, wobei Österreich der 
transnationalen Kooperation stets einen hohen Stellenwert beigemessen und sich oft als Mittler 
eingesetzt hat. Obermayr hofft, dass nun bald den Worten konkrete Taten folgen. Zum Thema Umwelt 
als eine der großen Säulen der Donauraumstrategie fördert Obermayr ein Projekt für einen 
atomsicheren Donauraum. Im Blickpunkt stehen Atomkraftwerke in Tschechien, der Slowakei und 
Bulgarien und eine kritische Auseinandersetzung mit den UVP-Verfahren. 
 

 
 
1.-2. Februar 2010:  Start und 1. Konferenz Donauraumstrategie in Ulm 
25.-26. Februar 2010:  Budapest (HU) 
19.-21. April 2010:  Wien/Bratislava (AT/SK) – Transport, Energie & Umwelt 
10.-11. Mai 2010:  Ruse (BG) – Governance (Verbesserung der Verbundfähigkeit und 

Kommunikationssysteme, Umwelt, Wasser und Risikomanagement) 
9.-11.Juni 2010:  Constanta (RO) 
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b) Kampf gegen Atomenergie 
 
 
„Kein EU-Beitritt für Tschechien und die Slowakei mit Temelin und Mochovce“ war eine FPÖ-
Kernforderung im Vorfeld der EU-Osterweiterung, die sowohl von der österreichischen 
Bundesregierung als auch auf europäischer Ebene ignoriert wurde. Erst innerhalb der EU hätte man 
entsprechende Mittel, um die Sicherheit beider AKWs garantieren zu können, hieß es.  
 
Nun sind beide Staaten EU-Mitglieder und die Kommission sieht tatenlos zu, wie etwa im Fall 
Mochovce geltendes europäisches Recht negiert wird, indem UVP-Verfahren durchgeführt werden, 
bei denen die beteiligten Parteien keinerlei Möglichkeiten haben, sich aktiv zum Verfahren zu äußern 
oder Rechtsmittel einzulegen. Abgeordneter Obermayr flankiert den Kampf der Freiheitlichen im 
Österreichischen Parlament gegen Schrottreaktoren in den neuen Mitgliedsländern durch eine Reihe 
von Anfragen an die EU-Kommission. 
 
Mochovce: 

·  Fehlen einer druckfesten Schutzhülle begünstigt bei Störfällen die Freisetzung radioaktiven 
Materials 

·  Generelle Informationssperre mit Klagsdrohung bei heiklen Sicherheitsfragen 
·  Sicherheitsstandards der in Bau befindlichen Blöcke 3 und 4 entsprechen nicht einmal dem 

Standard sowjetischer Reaktoren aus den 70er-Jahren (VVER 440/213) 
 

Temelin: 
·  Erweiterung um die Blöcke 3 und 4 ohne UVP-Prüfung nach EU-Recht 
·  Bau eines grenznahen Atommülllagers 
·  EuGH-Urteil vom 10. Juni 2010:  

1. Die tschechische Republik hat die erforderlichen nationalen Regelungen zur Übernahme 
des Art. 10 nicht fristgerechtgerecht eingeführt. 
2. Die Tschechische Republik hat damit gegen die Vorschriften der UVP-Richtlinie verstoßen. 

 
Belene: 

·  Bulgarisches AKW an der Donau im Grenzgebiet zu Rumänien, Erdbebenzone 
·  1991 Baustopp, Begründung „technisch unsicher und ökonomisch undurchführbar“ 
·  nun plant Bulgarien eine Wiederaufnahme des Baus mit EU-Hilfe 
·  laut Anfragebeantwortung der EU-Kommission hat Bulgarien bereits 2004 vor seinem EU-

Beitritt eine UVP durchgeführt, weshalb die Kommission keine Handhabe hat, eine neuerliche 
UVP zu verlangen. 

 
Abg. Obermayr fordert eine Verschärfung der EU-Richtlinie zur UVP. Diese dient der Verhinderung 
voraussichtlicher Umweltfolgen von öffentlich oder privat finanzierten Projekten, weist jedoch massive 
Mängel auf: So werden keine verpflichtenden Umweltstandards festgelegt, und die Sicherung der 
Qualitätskontrolle obliegt trotz grenzüberschreitender Bedeutung den nationalen Behörden.  
 
Weiters plant Abgeordneter Obermayr als Mitglied des Regionalausschusses einen gemeinsamen 
Entschließungsantrag für eine atomsichere Donauregion. 
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c) Asyl und Migration 
 
Keine Neuansiedlung durch Europäischen Flüchtlingsfonds 
 
Am 18. Mai 2010 wurde bei der Plenarsitzung in Straßburg der Plan erörtert, Asylanten, die bereits in 
ein angrenzendes Drittland geflüchtet sind, in die EU zu holen, weil hier der Lebensstandard höher ist. 
Dies stößt bei Abg. Obermayr gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise auf vehemente Ablehnung. Bereits 
jetzt kämpfen vor allem geographisch exponierte Länder wie Österreich mit massiven Problemen 
hinsichtlich Unterbringung, Integration und Kriminalität. 
In Zeiten der Wirtschaftskrise ist ein solches Vorhaben absurd und kontraproduktiv. 
 
 
Staat Asylwerber pro Mio. Einwohner Anerkennungsrate 
Malta 2.385 5.765 65,7% 
Zypern 2.665 3.345 29,35% 
Schweden 24.175 2.610 29,6% 
Belgien 21.645 2.015 20,2% 
Österreich 15.785 1.890 21,7% 
Griechenland 15.925 1.415  
Niederlande 16.140 980  
Luxemburg 480 975  
Finnland 4.915 925  
Frankreich 47.625 740  
Dänemark 3.725 675  
Irland 2.690 605  
EU 27 260.730 520 27,35% 
Ver. Königreich 30.290 490  
Ungarn 4.665 465  
Deutschland 31.810 390  
Italien 17.470 290  
Polen 10.595 280  
Litauen 450 135  
Tschech. Rep. 1.240 120  
Bulgarien 855 110  
Slowenien 200 100  
Spanien 3.005 65  
Rumänien 965 45  
Estland 40 30  
Lettland 60 25  
Portugal 140 15  
 
Quelle: Eurostat (4.5.2010) 
 
 

Bereits jetzt hat Österreich fast viermal so viele Asylwerber wie die EU im Schnitt 
 
Trotzdem versucht die Asyllobby, Österreich mit bewusst falsch ausgelegten Eurostat-Daten als 
Asylhardliner hinzustellen.  
Dass die Anerkennungsrate Österreichs bei Asylentscheiden unter dem EU-Schnitt liegt, lässt sich 
aus der jüngsten Eurostat-Veröffentlichung zweifellos herauslesen. Wenn dies aber als Argument für 
eine besonders harte, restriktive Vorgangsweise Österreichs im Asylwesen missbraucht wird, ist das 
eine bewusste Täuschung der Bürger. 
Ein wesentlicher Faktor, der ebenfalls in der Statistik aufscheint, wird nämlich gerne verschwiegen: 
Bei den Asylwerbern pro Million Einwohnern liegt Österreich europaweit auf Platz 5. 
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Die Daten im Detail: 
 
Im EU-Schnitt fallen auf   1 Million Einwohner      520 Asylwerber,  
in Österreich hingegen sind es   pro Million Einwohner   1.890 Asylwerber,  
also mehr als 3,6mal so viele. 
 
Die Anerkennungsrate liegt im EU-Schnitt bei 27,3 Prozent, in Österreich bei 21,7 Prozent. 
Umgelegt auf absolute Zahlen hieße das,  
dass EU-weit    pro Million Einwohner  142 Asylanträge positiv entschieden werden, 
in Österreich hingegen sind es  pro Million Einwohner  410 positive Asylentscheidungen. 
 
Für die unterschiedlich hohen Anerkennungsquoten liefert der Eurostat-Bericht selbst die Erklärung: 
„Der Anteil der positiven Entscheidungen variiert deutlich zwischen den Mitgliedstaaten. Dabei ist 
allerdings zu bedenken, dass auch die Ursprungsländer der Bewerber je nach Mitgliedstaat stark 
variieren.“ 
Im Klartext heißt das, Österreich – obwohl bei weitem nicht so exponiert gelegen wie Malta oder 
Zypern – nimmt viel mehr Asylanten auf, als es dem EU-Durchschnitt entspricht und ist als Sozialstaat 
für Asylwerber natürlich viel attraktiver als beispielsweise Rumänien oder Bulgarien.  
 
 
 
Kritik zu den Plänen einer EU-einheitlichen Asylpolitik  
 
Obermayr äußerte sich wiederholt kritisch zu den Plänen einer einheitlichen EU-Asylpolitik:  
Die Grundversorgung der Asylanten an das jeweilige innerstaatliche Sozialniveau 
anzugleichen  ist realitätsfern und nicht zu finanzieren. Eine Ausdehnung des Familienbegriffs  
hätte verheerende Folgen und würde Intergrationsprobleme weiter verschlimmern. Asylpolitik muss in 
der Kompetenz der Mitgliedstaaten bleiben, es geht nicht, dass sich die Länder mit einer strengeren 
Asylpolitik an jene mit einem sehr offenen, liberalen Ansatz anpassen müssen, denn die 
Gegebenheiten sind in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Zusammen gearbeitet werden sollte 
hingegen beim Kampf gegen Sekundärmigration  und Migrationstourismus  sowie um jene EU-
Länder zu entlasten, die besonders von Flüchtlingsströmen betroffen sind. 
 
 
 
Erstaufnahmestaat muss Asylverfahren durchführen – Beibehaltung des Dublin2-
Abkommens 
 
Kürzlich entschied der EGMR, dass Asylwerber nicht mehr nach Griechenland abgeschoben werden 
dürfen, „weil dort die Situation für Flüchtlinge nicht sicher genug“ sei. Eine Entscheidung, die nicht 
Schule machen darf! Obermayr spricht sich für eine unbedingte Beibehaltung des Dubliner 
Übereinkommens aus. In diesem Zusammenhang äußerte sich der freiheitliche Abgeordnete unter 
anderem zu der jüngsten Entscheidung des EGMR, wonach Asylwerder nicht mehr nach 
Griechenland abgeschoben werden dürfen, „weil dort die Situation für Flüchtlinge nicht sicher genug“ 
sei.  
Sparmaßnahmen und Streiks aufgrund der Budgetkrise sowie die Tatsache, dass es dort keine 
finanzielle Unterstützung für Asylwerber gibt, dürfen kein Argument sein, wesentliche Elemente des 
Dubliner Übereinkommens auszuhebeln. Außerdem öffnet dies dem Missbrauch Tür und Tor: 
Asylwerber werden nun künftig ihre Abschiebung in weniger „attraktive“ EU-Staaten verhindern 
können. Die Hauptlast in der Aufnahme würde sich so noch mehr auf die mitteleuropäischen 
Sozialstaaten verlagern. Obermayr setzt sich daher für eine Ergänzung des Stockholmer Programms 
gegen solche Vorgangsweisen ein. 
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Erschreckende Daten:  
unqualifizierte Zuwanderung in die EU 
– Lösung Blue Card? 
 
Die über Jahrzehnte hinweg betriebene 
unzweckmäßige Migrationspolitik der EU 
schlägt sich besonders im Vergleich mit 
den USA in erschütternden Zahlen nieder: 
Während in den USA 55 % der Zuwan-
derer hochqualifiziert sind, trifft dies in der 
EU nur auf 5 % der Zuwanderer zu. 85 % 
haben dagegen nur „geringe Fähigkeiten“ 
vorzuweisen. Diese Zahlen gaben 2007 
den Ausschlag für einen Vorschlag der 
Kommission zur sogenannten Blue-Card-
Richtlinie, die die EU für Hochqualifizierte attraktiver machen soll. Obermayr versucht, mittels gezielter 
Anfragen an die Kommission Lösungsansätze gegen die Migrationsflut unqualifizierter Arbeitnehmer in 
die EU zu finden, sowie die Sinnhaftigkeit der Blue Card zu ermitteln. 
 
 
 
Vereinfachung der Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse für Migranten 
 
Im Beschäftigungsausschuss (EMPL) plädiert Obermayr gegen vereinfachte Arbeits- und 
Aufenthaltserlaubnisse im gesamten EU-Gebiet und eine Ausweitung der Rechte für alle 
Migrantengruppen. 
Das Subsidiaritätsprinzip muss gewahrt werden; die Mitgliedstaaten haben verschiedene 
Arbeitsmarktstrukturen und auch die Verträglichkeit für die Sozialsysteme und die Aufnahme- und 
Integrationsfähigkeit der Gesellschaft sind oft sehr unterschiedlich ausgeprägt. Eine Ausweitung der 
rechtlichen Ansprüche auf unqualifizierte Arbeitnehmer und Saisonarbeiter macht keinen Sinn und ist 
finanziell nicht tragbar. Dass Migranten EU-weit dieselben Rechte haben sollen wie im jeweiligen 
Mitgliedstaat, schützt keineswegs vor Sekundärmigration, denn das Lebensniveau bleibt etwa in 
Rumänien wesentlich geringer als in Österreich. Das Gegenteil ist der Fall, sollten die Mitgliedstaaten 
ihre Einwanderungspolitik völlig aus der Hand geben. 
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d) EU-Erweiterungspolitik 
 
Aufhebung des Visa-Zwanges für Balkanländer führt zu Massenexodus 
 
Etwa 150.000 „Touristen“ aus Mazedonien, Serbien und Montenegro sind seit der Aufhebung der 
Visapflicht bereits in der EU untergetaucht, gleichzeitig steigen die Asylanträge aus diesen Ländern.  
Nun plant die Kommission auch das Ende der Visapflicht für Albanien, Bosnien und Herzegowina 
sowie die Ukraine. Die Aufhebung der Visapflicht kann nicht der Startschuss für längst fällige 
Reformen im Justiz- und Exekutivbereich im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Korruption 
bzw. im Bereich Menschenrechte und Minderheiten sein, sondern darf erst am Ende dieser Reformen 
stehen. Erst müssen die südosteuropäischen Staaten ihre Hausaufgaben machen, damit ihre 
Staatsbürger nicht die völlige Visafreiheit ausnützen, um in Europa spurlos unterzutauchen oder 
kriminellen Geschäften wie Menschenhandel und Prostitution nachzugehen und ihre mafiösen 
Strukturen in Europa auszubauen. Das Recht der EU-Bürger auf Sicherheit im eigenen Land darf nicht 
einer größeren Reisefreiheit geopfert werden. Weiters warnt Obermayr davor, dass auch die Türkei 
als „Beitrittskandidat“ Visafreiheit verlangen wird. 
 
 
Türkei lässt keine EU-Reife erkennen, Beitrittsverhandlungen stoppen 
 
Menschenrechtsverletzungen, Gewalttaten gegen religiöse Minderheiten, die Problematik rund um 
den Völkermord an der armenischen Minderheit, die ungelöste Zypernfrage... Angesichts all dieser 
ungelösten Probleme, dem mangelnden Willen die eigenen Hausaufgaben zu erledigen und der 
herrschenden Wirtschafts- und Währungskrise in Europa ist ein EU-Beitritt der Türkei für die 
Freiheitlichen in weite Ferne gerückt. Aus diesem Grund sind auch die Vorbeitrittshilfen an die Türkei 
in der Höhe von jährlich 800 Millionen Euro zu stoppen. 
 
 
Heranführungshilfe (IPA) stieg 2010 um 4,5 Prozent 
 
Insgesamt 1,6 Milliarden Euro investiert die EU im Jahr 2010 in künftige Erweiterungen, wobei der 
Schwerpunkt auf der Türkei und Mazedonien sowie den potenziellen Kandidatenländern am 
Westbalkan (Serbien, Montenegro,…) liegt. Das Budget für die Heranführungshilfe wurde um 4,5% 
erhöht und soll 2011 weiter steigen. 
 
 
 
 
 

e) Verschwendung und Mittelmissbrauch 
 
 
Prestigeprojekt: EU hält Agenturen zwischen Helsinki und Heraklion 
 
Trotz Finanzkrise leistet sich die EU zu jedem Thema und jedem Problem zusätzliche Behörden und 
neue Agenturen. Zwischen 2005 und 2009 hat sich das Budget für die Agenturen mehr als verdoppelt 
– ohne erkennbaren Mehrwert: Die Resultate lassen zu wünschen übrig, und die Kontrolle ist 
unzureichend, auch wegen der großen Entfernungen zu Brüssel. 579 Mio. Euro muss der 
Steuerzahler pro Jahr für die Agenturen zwischen Helsinki und Heraklion zahlen. Jeder Mitgliedstaat 
will aber mindestens eine Agentur im eigenen Land haben und sich seine Pfründe sichern. 
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Beispiele für unglaubliche Geldverschwendung und unzureichende Arbeitsleistung sind etwa die EU-
Agentur für Drogensucht, die bei der Legalisierung harter Drogen in Tschechien keinen Finger rührte, 
oder die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) in 
Bilbao, die 2008 einen Verwaltungsrat mit 84 Mitgliedern  aber nur 64 Mitarbeiter  hatte.  
2011 sollen fünf 
weitere Behörden 
gegründet werden, 
dann gibt es 
insgesamt 32 EU-
Agenturen, und dies 
ohne klar 
ersichtlichen 
„Mehrwert“! 
 
 
 
 
 
Europarat abschaffen! 
 
Ein kostspieliges und anachronistisches Überbleibsel aus der Nachkriegszeit ist der Europarat. 
Damals ein durchaus sinnvolles Instrument für mehr Einigkeit nach dem Weltkrieg, fällt er heute außer 
durch hohe Kosten nur noch durch völlig abstruse Entscheidungen auf. Erst kürzlich entschied der 
Europarat, dass das Minarettverbot in der Schweiz und das Verbot der Ganzkörperverschleierung 
gegen die Religionsfreiheit verstoßen würden. Dies, obwohl selbst die meisten muslimischen 
Theologen bestätigen, dass diese Aspekte nicht in Zusammenhang mit einer freien Ausübung des 
Islams stehen. Hier geht es in Wirklichkeit um Symbole eines radikalen Islams, der mit Religion nichts 
mehr zu tun hat und darüber hinaus der Unterdrückung der Frauen dient. 
 
Mittlerweile hat sich der Europarat zu einem Entwicklungszentrum für besonders abwegige Ideen 
gemausert. So wurde kürzlich vorgeschlagen, den Begriff „Mutter“ durch „Elter“ zu ersetzen. Dazu 
kommt noch, dass zu den Sitzungen kaum Abgeordneten erscheinen. Als etwa über das 
Adoptionsrecht für Schwule abgestimmt wurde, waren nur 70 der 636 Abgeordneten anwesend. 
Davon stimmten 50 für den Text.  
 
Der Europarat wird von den Mitgliedstaaten finanziert. Die Beiträge richten sich nach 
Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft. Für das Jahr 2010 beträgt der ordentliche Haushalt des 
Europarats 211 Millionen Euro. Der österreichische Anteil beträgt 3,7 Millionen Euro oder 1,74% des 
Gesamtbudgets. 
 
Fazit: Gerade in Zeiten der Krise sollte man sich von teuren und unsinnigen Einrichtungen wie dem 
Europarat verabschieden. 
 
 
 

f) Europäische Außenpolitik  
 
Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD) wirft unzählige Fragen auf 
 
Eingerichtet auf Basis des Vertrags von Lissabon soll der EAD für mehr Kohärenz in der europäischen 
Außen- und Sicherheitspolitik sorgen und die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik 
Catherine Ashton bei ihrer Arbeit unterstützen. In welcher Weise das geschehen soll, ist ungeklärt, da 
für die Organisationsstruktur des EAD ein Ratsbeschluss erforderlich ist, der bis dato noch ausständig 
ist. Ungeklärt ist weiters, wie die diplomatischen Vertretungen der Einzelstaaten in den EAD integriert 
werden sollen, bzw. ob sie parallel zum EAD weiter bestehen werden. 
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Beides hätte Vor- und Nachteile: eine größere Unterstützung kleiner Staaten durch die mächtige EU, 
andererseits der Totalverlust einer gewissen außenpolitischen Autonomie. 
 
Ashtons Versuche, das Parlament auszubremsen, könnten für sie zum Bumerang werden, da das 
Parlament zwar formal keine Mitspracherechte am EAD hat – allerdings sein Budget beschließen 
muss. Klare Vorschläge und ein Ende des Tauziehens sind nicht in Sicht, die Debatte um den EAD 
bleibt spannend. 
 

 
 
g) Umwelt und Gesundheit 
 
Drogen Ja – Rauchen Nein? 
 
Anfang des Jahres wurden in Tschechien harte Drogen legalisiert, aber die EU schaut trotz eigener 
EU-Drogenagentur tatenlos zu. Abg. Obermayr reagierte mit einer kritischen Anfrage an die 
Kommission. Letztere zeigte sich teilnahmslos: 1,5 Gramm Kokain und 2 Ecstasy-Tabletten seien 
geringe Mengen. Allerdings sind die legalisierten Mengen in Tschechien teilweise dreimal so hoch wie 
in den Niederlanden. Zur Gefahr des Drogentourismus hieß es weiter lapidar, dass die Kommission 
die kulturellen Eigenheiten der Mitgliedstaaten beachte. Diese Aussage ist regelrecht absurd, da 
gleichzeitig gegen Raucher ein regelrechter Feldzug gestartet wird, ohne Rücksicht auf 
Caféhauskultur oder traditionelle Stammtische und Frühschoppen. 


